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80.
Bekanntmachung des Staatsministeriums , betreffend Verleihung der

juristischen Persönlichkeit an das St . Leo-Stift in Essen.
Oldenburg , 1894 November 15.

Das Staatsministeriuin bringt hierdurch zur öffentlichen
Kunde, daß Seine Königliche Hoheit der Großherzog geruht
haben, der unter dem Namen „St . Leo-Stift " in Essen er¬
richteten Verpflegungs- und Heilanstalt, welche durch ein
Curatorium von neun Personen verwaltet und vertreten
wird, unter Vorbehalt des Oberaufsichtsrechts des Staats
bezüglich der Verwaltung des Stiftungsvermögens, auf
Grund der vorgclegten Statuten die Rechte einer juristischen
Person zu verleihen.

Oldenburg , 1894 November 15.
Staatöministerium.

Departement des Innern.
Jausen . _

Tappenbeck.
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81.
Bekanntmachung des Staatsministeriums , betreffend das Erscheinen

der Militairpsüchtigen beim Musterungs - und Aushebungsgeschäft.
Oldenburg , 1894 December 19.

Auf Grund des Art . 9 Z. 6 des Gesetzes vom 5 . De¬

cember 1868 , betreffend die Organisation des Staatsmini¬

steriums , wird mit Höchster Genehmigung folgende Bestim¬

mung erlassen:

Mit Geldstrafe bis zu 30 ^ werden bestraft

Militairpflichtige , welche beim Musterungs - oder

Aushebungsgeschäft in trunkenem Zustande oder nicht

rein gewaschen oder nicht sauber gekleidet erscheinen.

Oldenburg , 1894 December 19.

Staatsministerium.

Departement des Innern . Departement der Justy.

Jansen . Flor.

Mutzenbecher.
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